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Besprechung des Arbeitskreises „ELENA – Verfahrensgrundsätze“  
am 15. Dezember 2009 
 
TOP 12 – Speicherung von "Fehlzeiten" in der ELENA-Datenbank - Pressemitteilungen 
__________________________________________________________________________ 

 

Problemdarstellung: 

0. Es geht um die in den Medien verstärkt aufgetretenen Kritiken zur Speicherung der 

Fehlzeitarten Streik und Aussperrung im Datenbaustein DBFZ.  

1. Im Datenbaustein DBFZ müssen gemäß der Gemeinsamen Grundsätze im Feld 015 

bis 016 als Art der Fehlzeit folgende Fehlzeiten gemeldet werden: 

 

12= unrechtmäßiger Streik 

14= rechtmäßiger Streik 

15= Aussperrung 

 

2. Im Rahmen der Aktualisierung und Spezifizierung der Gemeinsamen Grundsätze ist 

zu prüfen, ob die o.g. Arten der Fehlzeit durch den Arbeitgeber künftig unter Art der 

Fehlzeit Nr. 11 (sonstige unbezahlte Fehlzeit) gemeldet werden.  

Beratungsergebnis: 

1.) Die Besprechungsteilnehmer einigen sich darauf, dass im Rahmen der Aktualisierung 

und Spezifizierung der Gemeinsamen Grundsätze die o.g. Arten der Fehlzeit durch 

den Arbeitgeber künftig unter Art der Fehlzeit Nr. 11 (sonstige unbezahlte Fehlzeit) zu 

melden sind.  

2.) Der aktualisierte Datenbaustein DBFZ einschließlich der Kern- bzw. 

Plausibilitätsprüfung ist als Anlage 1 beigefügt. In der Anlage 6 zur ELENA-

Verfahrensbeschreibung ist folgender Hinweis zur Definition der Art der Fehlzeit Nr. 

11 aufzunehmen: 
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(z.B. unentschuldigtes Fehlen / Wochenende oder Feiertage ohne Entgelt / Pflege eines kranken 

Kindes ohne Kranken- oder Verletztengeldbezug / kurzzeitige Arbeitsverhinderung wegen Pflege / 

Streik und Aussperrung). 

3.) Die weiteren Änderungen in den Gemeinsamen Grundsätzen sind als Anlage 2 

beigefügt. 

4.) Die DRV Bund wird gebeten, die Gemeinsamen Grundsätze anzupassen und das 

BMAS bitten, die Gemeinsamen Grundsätze in der Version 1.2 zu genehmigen.  

 

Anlagen 

 


